
 

 

 

 

Technische Mindestanforderungen 

 

Die Flughafen Leipzig/Halle GmbH hat derzeit keine über die 

Technischen Anschlussregeln (TAR) des Verbands der 

Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) 

hinausgehenden technischen Mindestanforderungen i.S.d. § 19 

Abs. 1 EnWG für ihr Verteilernetz festgelegt. Bei den insoweit 

gemäß § 49 Abs. 1, 2 EnWG für die Betreiber von Energieanlagen 

zu beachtenden technischen Anschlussregeln des VDE handelt 

es sich derzeit vor allem um die VDE-AR-N 4100, VDE-AR-N 4105 

und VDE-AR-N 4110. Die genannten Vorschriften können beim 

VDE (www.vde.com) bezogen werden. 
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